
Wir freuen uns sehr, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen!
Der Schutz unserer Gastfahrer und Vereinsmitglieder ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger 

Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützt uns 
dabei und haltet die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit eurer Umsicht schützt ihr euch selbst und eure Gastgeber!

Die obigen Regeln hängen an mehreren Orten auf dem Gelände aus und ihnen ist strikt Folge zu  

 leisten. Hält sich jemand nicht daran, so kann diese Person umgehend vom Gelände verwiesen 

werden.

Eine Aufsichtsperson des ESV Blau Gold Bischofsheim 1958 e.V. wird immer vor Ort sein.

Wir danken für euer Verständnis und wünschen euch viel Spaß.

Der Vorstand des ESV Blau Gold Bischofsheim 1958 e.V.
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! ! ! Folgende Regeln sind strikt einzuhalten ! ! !

    Auf dem Fahrerstand, in der Boxengasse, im Fahrerlager, im Bereich der Warmlauftische und der 

       Sanitäranlagen gilt die Pflicht eine medizinische Maske (FFP-2 Maske oder OP-Maske) zu tragen. 

    1,50 Meter Mindestabstand der Pavillons im Fahrerlager sind einzuhalten, sonst besteht MNS-Pflicht.

    Tische, Stühle und Pavillon/Wetterschutz sind selbst mitzubringen.

    Im Sanitärbereich stehen ausreichend Seife und Papierhandtücher zur Verfügung.

    Zuschauer sind während der Corona-Zeit erlaubt.nicht 

    Wir werden die Kontaktdaten aller Anwesenden erfassen und 4 Wochen aufbewahren. Anschließend werden      

       wir die Liste vernichten.

    Sollte es aufgrund der zum Veranstaltungstermin geltenden Vorschriften dazu kommen, dass wir die  

       Teilnehmerzahl begrenzen müssen, so werden wir dieses anhand der Reihenfolge des Nenneinganges  

       machen. Selbstverständlich werden wir das Nenngeld von Teilnehmern, die aufgrund der Begrenzung nicht 

       teilnehmen können, zurückzahlen.


